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Rechtsquellen von Zug.*)

U e b e r s i ch t. «

I. Landrechtliche Quellen.
1. Stadt- und Amt-Buch von 1432.

Diese für die Rechtsgeschichte wichtige und reichhaltige

Sammlung ist bisher noch nicht gedruckt. Wir geben dieselbe

nach einer genauen, dem Original enthobenen Abschrift, welche

wir der Gefälligkeit des Herrn Ständerath Blmner in Glarus
verdanke», da das Original selbst gegenwärtig nicht erhältlich
war. Die Handschrift (16 Blätter Pergament, Stadtarchiv Zug)
ist wie alle derartigen Rechtsbücher so eingerichtet, daß die in
der Folge vorkommende» neuen Verordnungen darin aufgenommen

werden konnten. Sie enthält solche bis zum Jahr 1563.

Im Abdruck beschränken wir uns ans den ursprünglichen Text,
und fügen diesem nur diejenigen Zusätze an, welche in der
erneuerten Recension von 1566 nicht wieder enthalten sind.

Benutzt ist dieses ältere Stadt- und Amt-Buch in Blumers Staatsund

Nechtö-Geschichtc der schweizerischen Démocratie».

2. Stadt- und Amt-Buch von 1566.
Das Original dieser erneuerten Recension des St.A.B.

befindet sich im Stadtarchiv Zug, in einem Pcrgamcntband von
49 Blättern. Das ältere St.A.B. ist — mit unwesentlichen

Abweichungen im Ausdruck, jedoch mit veränderter Anordnung
der einzelnen Artikel — fast ganz in dasselbe aufgenommen;

') Bei der nachfolgenden Zusammenstellung der Zuger Quellen
ist u»S Herr KantonSrichter Landtwing in Zug mit Rath und That
freundlichst an die Hand gegangen. O.



Uebersicht.

sodann aber enthält das letztere schon im ursprünglichen Texte
eine Reihe neuer Bestimmungen, sowie am Schlüsse wiederum

zahlreiche Znsätze neuern Datums Gedruckt ist es ebenfalls

noch nicht, dagegen hat Renaud (Beitrag zur Staats- und

Rechtsgeschichte des Kantons Zug. Pforzheim 1847.) eine Abhandlung
über dasselbe herausgegeben. Wir lassen den ursprünglichen

Text, so weit er nicht blos Wiederholung des St.A.B. von

1432 ist, nach dem Original abdrucken. — Zu bemerken ist noch,

daß die zahlreich vorhandenen Privatabschriften dieses Rechts-

bnches meist in größerm oder geringern: Grade von dem

Original abweichen.

Von anderweitigen Stadt und Amt Zug betreffenden RechtS-

quellen erwähnen wir noch folgende:

3. Ncbereinkunft der Gemeinden Zug, Baar, am Berg
und Egre auf 10 Jahr, daß wer immer aus dem Amt Zug
ziehe an andre Orte als Zürich, Luzern, Uri, Schwhz oder

Unterwalden, und das Ampt oder einzelne Personen daraus

angriffe mit fremden Gerichten, an Leib oder Gut, und nicht

vor den Zuger Gerichten Recht suchte, verruft sein und nicht

in das Amt kommen soll, ohne der Amtsgemeinde Erlauben; sein

Gut im Amt liegendes und fahrendes ist verfallen. Er sol ouch

ein rechter Meinehd sin und rechtloß an allen Stellen
es wäre denn daß ihm das Recht verweigert worden wäre.
Wo das nicht ist: "so sol er ein vertheilter verzalter Man sin

»und wo man in begriffet oder in welen Gerichten und Stellen
"ald uff dem Land, da sol und mag man in wol anfallen und

"von Lip thuon, wie man wil, mit Gricht alder one Gricht
"Und zwei Stuck uß im machen alß über einen Todschlag, und

"sol in darvor mit schirmen, ouch miß mit Schad sin, weder

"Frhrecht, Herrenrecht, Amtsrecht, Stattrecht, noch enhein

"Fund, der nu funden ist, alder noch iciner möcht funden wer-
"den. War ouch ieman under unß, der ouch dem helfend oder
"ratend wäre, der unß also übel täte, oder tuon wolle, als vor-
"geschriben stat, alder im essen oder trinken gab oder Herberg
"oder nit ein Geschrey uff in machte, so er in sehe, und sich



8 RechtSqucllen von Zug.

»das ouch au ieman befunde, der sol ouch in den selben Schul-
"den siu."

Ferner wird bestimmt, daß weder Gemeinden noch Privaten
einen Augriff thun sollen ohne eines Ammanns und der ihm
Beigeordneten von den vier Gemeinden Rath und Willen.
Dat. St. Martinstag 1376.

Urkunde im Stadtarchiv Zug. lCopial-Buch L. Nr. ZS.) ei. Blumcr
St. u. R. G. I. 2Zl.
4. Eine ähnliche Uebereinkunft von Dienstag nach Sanct

Ulrich 1407.

St. A. Zug. Cop.-Buch 0. Nr. l.
5. Die sogenannten „Artikel zu Baar im Feld aufgenom

men" 1531. Betreffend Aufrechthaltung der katholischen Religion,
Verbot von Gewaltthätigkeiten gegen Einzelne und von Schmähungen

gegen die Eidgenossen von Zürich und Bern.
Abschriften davon flnd sowohl in dem ältern als in dem neuern

St. A.B. enthalten.

6. Stadt und Amt-Raths-Beschluß, daß in Zukunft, wo
in Gemächtbriefen nicht ausdrücklich Bezahlung in Gülten
verordnet sei, mit baarem Geld bezahlt werden sott. Dat.
Donnerstag vor St. Niclaus 1591.

Im St. A. B. von isk«.
7. Schluß der Stadt- und Amts-Gemeinden, betreffend

Bestrafung derer die durch Verwundungen :c. den Frieden brechen.
lbid.

8. Schluß der vier Gemeinden vom 19. April 1599, daß

nur um baar Geld gespielt werden dürfe, ansonst der Betref-
sende gestraft und ihm für die Spiel ford erung kein Recht

gehalten werden soll.
Ibid.

9. Beschluß des Stadt- und Amt-Raths vom 16. Hornung
1617, daß niemand bei Strafe des "Friedbruchs mit werken"

(zwei Jahre Ehr- und Wehrlosigkeit und 50 Pfd. Buße) wegen

Schulden vor Gericht oder Rath "träten und practiciren"
(sich privatim um Nachlaß oder Stundung bewerben) soll.

UM.
10. Erläuterung etlicher Artikel des St. A. B. Datum
















































































































































